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Datenübermittlung nach § 301 SGB V
Nachtrag vom 30. Juni 2011 (Entwurf)
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf für einen Nachtrag vom 30. Juni 2011 enthält Regelungen für den zum 1. Januar 2012 geplanten Beginn des Regelverfahrens für die ambulante Abrechnung der Hochschulambulanzen, Psychiatrischen Institutsambulanzen und Sozialpädiatrischen Zentren nach § 120 SGB V, für die ambulante Abrechnung der Kinderspezialambulanzen nach § 120 Abs. 1a SGB V und die Integrierte Versorgung nach § 140a SGB V. Er betrifft die Nachricht AMBO.
Der Entwurf für den Nachtrag enthält folgende Regelungen:

1. AMBO Nachtragsrechnungen für Hochschulambulanzen (Nachtrag Nr. 1)
Die überarbeiteten Durchführungshinweise regeln die Abrechnung mit der Nachricht AMBO ab dem 1.1.2012. Wichtig ist die Festlegung, dass für die Abrechnung der Hoch​schulambulanzen die Übermittlung von Nachtragsrechnungen zulässig ist.

2. ZAAO Zahlungssatz Ambulante Operation (Nachtrag 2)
Die für das Ersatzverfahren geltende Regelung, dass kein Zahlungssatz auf die Nachricht AMBO übermittelt wird, wird aufgehoben.
3. AMBO ENA EBM-Höchstwertregelung (Nachtrag 3)

Der Nachtrag regelt die Abrechnung von EBM-Pseudoziffern für Höchstwerte.
4. AMBO REC Rechnungsinhalt (Nachtrag Nr. 4)

Der Nachtrag 4 legt fest, dass die Rechnungsnummer eindeutig (= unterschiedlich) auch über die unterschiedlichen Abrechnungs- bzw. Leistungsbereiche vergeben sein muss. Weiter wird klargestellt, dass bei Abrechnung von Leistungen nach §§ 117 bis 119, 120 Abs. 1a und 140a SGB V eine Angabe zur Honorarsumme und Pauschale mit „0,00“ erfolgt bzw. entfällt.

5. AMBO RZA Arztnummer bei interner „Überweisung“ (Nachtrag Nr. 5)

Die für Abrechnung nach § 116b Abs.2 SGB V geltende Regelung, dass bei hausinterner Überweisung im Segment RZA (Rechnungszusatz) als Arztnummer und Betriebsstätten​nummer des überweisenden Arztes jeweils die Pseudonummer „999999900“ verwendet wird, erhält auch für die Abrechnung von Leistungen nach §§ 117 bis 119 SGB V Geltung.
Der Nachtrag soll in Abstimmung mit dem GKV-Spitzenverband am 30. Juni 2011 fest​gelegt und zum 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt werden. Die bis dahin bestehende Zeit wird zur Klärung ggf. weiteren Regelungsbedarfs und der verbindlichen Festlegung des für den 1. Januar 2012 vorgesehenen Starts der Abrechnung mit der Nachricht AMBO („Regelverfahren“) dienen. 
Wir bitten, uns ggf. bestehende Fragen oder Hinweise zuzuleiten.
Mit freundlichen Grüßen

Der Hauptgeschäftsführer

In Vertretung:

Jürgen Völlink
Geschäftsführer
Anlage

